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AG Recht und Verbraucherschutz

Verlässliche Umweltaussagen und
mehr Schutz im Netz: Koalition bringt
wichtige Verbrauchergesetze ins
Parlament
Die  Koalition  hat  in  dieser  Woche  zwei  wichtige  verbraucherpolitische
Gesetzesvorhaben in den Bundestag eingebracht.  Diese betreffen zum einen
Änderungen  am  Verbrauchervertrags-,  Versicherungsvertrags-  und
Behandlungsvertragsrecht,  zum anderen am Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb.  Damit  soll  unter  anderem  das  Vertrauen  in  Aussagen  zur
Nachhaltigkeit  von  Produkten  und  Dienstleistungen  gestärkt  und  der
Verbraucherschutz  im  Netz  verbessert  werden.

Carmen Wegge, rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin:

„Um im Netz  einzukaufen oder  einen Vertrag  abzuschließen,  genügt  oft  ein  Klick.
Anders sieht es aus, wenn man von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte.
Wir  wollen,  dass  ein  Vertrag  genauso  einfach  widerrufen  werden  kann,  wie  er
abgeschlossen wurde – egal, ob es um Waren oder Dienstleistungen geht. Deshalb
führen  wir  einen  verpflichtenden  Widerrufsbutton  ein.  Und  wir  gehen  gegen
manipulative Designs bei online angebotenen Finanzdienstleistungen vor: Dass eine
bestimmte, in der Regel für das Unternehmen vorteilhafte Auswahloption besonders
hervorgehoben  wird,  zum  Beispiel  farblich,  verbieten  wir.  Mit  diesen  Regelungen
verbessern  wir  den  Verbraucherschutz  im  Netz  und  das  ist  uns  als  SPD-
Bundestagsfraktion ein wichtiges Anliegen.“

Nadine Heselhaus, zuständige Berichterstatterin:

„Verbraucherinnen und Verbraucher können mit ihrem Einkaufsverhalten zur Schonung
von Umwelt und Klima beitragen – und ganz viele wollen es auch. Gleichzeitig ist das
Misstrauen in schwammige Umweltaussagen wie „bienenfreundlich“, „gut für die Natur“
oder  „klimaneutral“  groß.  Unternehmen  betreiben  damit  oft  Grünfärberei.  Werden
solche Umweltaussagen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung nicht klar belegt,
sollen sie in Zukunft  verboten sein.  Außerdem sollen Unternehmen nicht mehr mit
Klimaneutralität werben dürfen, wenn diese nur durch Kompensationsmaßnahmen wie
CO2-Zertifikate  herbeigerechnet  wird.  Schließlich  wollen  wir  mit  klaren  Vorgaben  die
verwirrende Flut an Nachhaltigkeitssiegeln reduzieren. Mit diesen Maßnahmen fördern
wir  das  Vertrauen  in  Nachhaltigkeit  und  stärken  ehrliche  Unternehmen gegenüber
Wettbewerbern, die nicht fair spielen.“
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